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V

Vorwort

Eine Zeitungsseite, die alle zwei Wochen erscheint. 
Nur eine Seite. Doch hat sich daraus ein Forum entwi-
ckelt, das unser Gemeinwesen abbildet. Gezeigt wird 
ein Ausschnitt, der es in sich hat. Ein großer Plan, 
eine bestimmte Botschaft zu verkünden, steckt nicht 
dahinter. Die Rubrik lebt nicht zuletzt von den Auto-
ren, von ihren Ideen und Entwürfen. Es sind bekannte 
Namen darunter, aber nicht nur. Entscheidend ist, ob 
sie etwas zu sagen haben. Der Anlass für einen Arti-
kel mag oft an den Tag gebunden sein. Die Beiträge 
selbst aber weisen dann über ihn hinaus. Sie haben 
maßgeblichen Einfluss auf Recht und Rechtspolitik 
genommen, vom Begriff des Krieges bis zur Krise 
Europas, und sie bleiben aktuell. Deshalb werden die 
Texte in diesem Buch genauso gedruckt, wie sie in 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen sind. 
Die Artikel sind für diese Sammlung grob thematisch 
gegliedert worden. Innerhalb der einzelnen Abschnit-
te werden die Beiträge chronologisch aufgeführt.

Publiziert werden hier grundsätzlich nur die Arti-
kel, die in der Zeitung unter der sie tragenden Illus-
tration von Achim Greser und Heribert Lenz stan-
den. Manche Leser schlagen die Seite jeden zweiten 

Donnerstag nur deshalb auf, weil sie sehen wollen, 
was den beiden Künstlern jetzt wieder eingefallen 
ist. Klar ist nur eins: Das Motiv stammt stets und seit 
Anbeginn aus dem Tierreich. Greser und Lenz haben 
dieses Milieu gewählt, weil dort kein Recht gelte, wie 
sie sagten. Doch je mehr geniale Einfälle sie zu den 
komplexen, nicht immer leicht zugänglichen Rechts-
themen haben, desto mehr kann man diese These 
bezweifeln: Schließlich mag auch unter Tieren nicht 
nur das Recht des Stärkeren, sondern auch das der 
Gewohnheit gelten.

Ich danke den Herausgebern der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung, allen voran Professor Dr. Günther 
 Nonnenmacher und Berthold Kohler, für die Erschaf-
fung der Seite und die dauerhafte Unterstützung sowie 
Dr. Dagmar Fäth, Dr. Clemens Latzel und den Mitar-
beitern des F.A.Z.-Verlags für die Hilfe bei dieser 
Sammlung. Dr. Rolf-Georg Müller und Dr.  Christiane 
Dobring vom Verlag C.H. Beck gebührt Dank für die 
gute Zusammenarbeit, die das Erscheinen des Buches 
erst möglich machte.

Frankfurt, im August 2011 Reinhard Müller
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Vorwort des F.A.Z.-HerAusgebers

Das Recht ist der Rahmen, in dem sich das politische 
Leben abspielt. Es ermöglicht staatliches Handeln und 
begrenzt es zugleich. Gesetze regeln gesellschaftliche 
Verhältnisse – vom Aktienrecht bis zur Zuwanderung 
– und sichern und definieren damit auch die Freiheits-
räume, in denen die gesellschaftlichen Akteure tätig 
werden können. Recht durchdringt unser Leben schon 
vor der Wiege bis hin zur Bahre, wie die Diskussionen 
über die Präimplantationsdiagnostik und Sterbehilfe 
schlagartig beleuchten.

Wir leben also in einer verrechtlichten Welt. Das 
wird oft mit kritischem Unterton gesagt, nicht nur weil 
Gesetze Bestimmungen enthalten, die manchem nicht 
passen (weil sie, mit Kant gesprochen, seine „freie 
Willkür“ begrenzen), sondern auch deshalb, weil das 
Recht sich zu einem hochkomplexen System ausdif-
ferenziert hat, das nur noch Fachleute verstehen – und 
zwar Fachleute für ein bestimmtes Rechtsgebiet –, 
während seine Verästelungen für viele Bürger nicht 
mehr nachvollziehbar und schon gar nicht verständlich 
sind. Mögen die Methoden der Rechtssetzung (Gesetz-
gebung) und die Verfahren der Rechtsfindung vor Ge-
richten transparent sein und damit ihren Anspruch auf 
Legitimität begründen, die meisten juristischen Dis-
kussionen bleiben den Bürgern, schon aus Gründen 
der Fachsprache, doch ein Buch mit sieben Siegeln.

Das kann in modernen, ausdifferenzierten Syste-
men wohl nicht anders sein, und dennoch bleibt es po-
litisch anstößig. Immer wieder zu erklären, warum ge-
setzliche Regelungen für dieses und jenes notwendig 
sind (was manche auch bestreiten), ist eine Aufgabe 
für Sisyphos. Dennoch muss dieser Stein in einem de-

mokratischen Gemeinwesen, das von der Zustimmung 
seiner Bürger getragen wird, immer wieder den Berg 
hinauf gewälzt werden. Dabei kommt den „Vermitt-
lern“, also den Medien, eine besondere Aufgabe zu: 
einerseits bei der Übersetzung der Rechts- in die All-
tagssprache, andererseits bei der Erklärung möglicher 
Konsequenzen, nicht zuletzt auch bei der kritischen 
Diskussion über Gesetzgebung und Rechtsprechung. 

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hat deshalb 
am 31. Januar 2008 beschlossen, eine regelmäßig, 
vierzehntägig erscheinende Seite mit dem Titel „Staat 
und Recht“ einzurichten. Auf dieser Seite haben seit-
her Politiker, Richter und Rechtswissenschaftler juris-
tische Themen mit dem Anspruch abgehandelt, auch 
für den interessierten Laien verständlich zu schreiben. 
Das Themenspektrum ist so weit gezogen, wie Ge-
setzgebung und Rechtsprechung ausgreifen oder nach 
Meinung der Autoren ausgreifen sollten. 

Der Erfolg, den die Seite „Staat und Recht“ hat – 
abzulesen an Leserzuschriften, aber auch daran, dass 
wichtige Autoren sie als Forum für öffentliche Debat-
ten auserkoren haben –, zeigt, dass sie eine journalis-
tische Leerstelle ausgefüllt hat: das Vakuum zwischen 
der Fachzeitschrift mit begrenztem Publikum und 
den großen Popularisierern, die Recht und Rechtspre-
chung nur am Kriterium des „gesunden Volksemp-
findens“ messen. Wir sind stolz auf diese Seite, weil 
sie den journalistischen Auftrag zu staatsbürgerlicher 
Aufklärung auf ihre besondere Weise wahrnimmt 
und erfüllt.

Frankfurt, im August 2011 Günther Nonnenmacher
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„dIe ArtIkel regen An, ZuweIlen regen sIe AucH AuF!“
Geleitwort von Bundespräsident Christian Wulff

Fragen nach Staat und Recht sind häufig leider keine, 
die das breite Publikum interessieren. Es ist gerade 
deshalb ein wichtiger – aber eben auch mutiger – 
Schritt, in einer bedeutenden Tageszeitung in vier-
zehntägigem Rhythmus unter dem Titel „Staat und 
Recht“ ein Forum zur Diskussion rechts- und ver-
fassungspolitischer Probleme zu bieten. So werden 
verfassungs- und rechtspolitische Grundfragen nicht 
nur von Fachbruderschaften, in staatsrechtlichen Ar-
chiven oder Seminaren behandelt, sondern einer brei-
teren Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Unser Staat lebt von der öffentlichen Auseinan-
dersetzung um die Grundfragen gesellschaftlichen 
Zusammenlebens. Aber wir erleben, dass immer häu-
figer Diskussionen in Kommissionen und Arbeits-
kreise verlagert und Entscheidungen von Gremien 
vorbereitet werden, die nur bedingt öffentlich sind. 
Dies gefährdet, was das Bundesverfassungsgericht 
für das Recht des Bürgers auf Teilhabe an der poli-
tischen Willensbildung ausgeführt hat: Dieses Recht 
äußere sich nicht nur in der Stimmabgabe bei Wahlen, 
sondern auch in der Einflussnahme auf den ständigen 
Prozess der politischen Meinungsbildung, die sich in 
einem demokratischen Staatswesen frei, offen, unre-
glementiert und grundsätzlich „staatsfrei“ vollziehen 
müsse (BVerfGE 20, 56, 98 f.). Meinungsbildung im 
öffentlichen demokratischen Diskurs benötigt nicht 
nur Zeit, sondern in erster Linie wissende Bürger, 
die ihre Auffassungen und ihr Engagement einbrin-
gen. Die Zukunftsfähigkeit unserer Demokratie ist 
nur dann gewährleistet, wenn die politische Entschei-
dungsfindung verbessert und die Kluft zwischen 
Bürgern und Politik verringert werden kann. Das er-
fordert einen Dialog zwischen Bürgern und Politik, 

zwischen Experten und Laien. Entscheidungen über 
Milliarden-Rettungsschirme, über den Atomausstieg 
und andere Fragen gehören in das Parlament, sie müs-
sen aber auch in der Gesellschaft diskutiert und soll-
ten nicht im Hauruck-Verfahren entschieden werden. 
Anderenfalls ist das Vertrauen in die parlamentarische 
Demokratie in Gefahr. Diskussion und Erörterung der 
Probleme gerade vor und mit den Bürgern und die 
breite gesellschaftliche Debatte sind eine Form der 
Mitwirkung und Teilhabe an Entscheidungen, die im 
Ergebnis die Akzeptanz und damit auch die Legitima-
tion von parlamentarischen Entscheidungen erhöhen 
– weil sie mit Beteiligung und unter Einbeziehung der 
Bürger getroffen werden.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung eröffnet mit 
der Seite „Staat und Recht“ diese Möglichkeit. Sie 
bietet Information, Dialog und Auseinandersetzung. 
Sie erfüllt damit in vorbildlicher Weise die Funkti-
on, in der das Bundesverfassungsgericht die Presse 
sieht (BVerfGE 20, 162, 174 f.): In der repräsentativen 
Demokratie ist Presse Mittler zwischen dem Volk 
und seinen gewählten Vertretern in Parlament und 
Regierung. Sie sorgt für die Information derjenigen, 
die politische Entscheidungen treffen müssen. Dazu 
müssen Bürgerinnen und Bürger auch die Meinun-
gen kennen und gegeneinander abwägen können, die 
andere sich gebildet haben. Presse spiegelt öffentliche 
Meinung, Rede und Gegenrede und erleichtert so dem 
Bürger Urteil und Entscheidung.

Die Seite „Staat und Recht“ ist zu einer festen 
Institution geworden. Die behandelten Themen sind 
anspruchsvoll. Angesehene Experten aus Theorie und 
Praxis haben immer verständlich, meist pointiert und 
bisweilen provokant sowohl tagesaktuelle als auch 
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bleibende Grundfragen erörtert. Die Artikel regen 
an, zuweilen regen sie auch auf. Sie bieten häufig die 
Gelegenheit, die eigenen Positionen zu überdenken, 
Argumente zu schärfen oder Standorte zu bestimmen. 
Dafür möchte ich mit diesem Geleit danken, diesen 
Ansatz wertschätzen, ohne mir damit einzelne Aus-
sagen zu Eigen zu machen.

Zeitungen sind flüchtige Medien: Bisweilen wer-
den herausragende Artikel zur Seite gelegt, um wieder 

hervorgeholt zu werden. Mit der Wiederveröffent-
lichung der bisherigen Hauptartikel von „Staat und 
Recht“ in einem Buch können sie umso besser über 
den Tag hinaus wirken und erlauben eine Auseinan-
dersetzung mit den Themen auch in der Zukunft.

Berlin, im August 2011


